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1. Hainstädter Schach-Club 1950 
Hauptstraße 82   63512 Hainburg 

E-Mail: mail@Schachclub-Hainstadt.de 
Internet: www.Schachclub-Hainstadt.de 

 

Bank: Sparkasse Langen-Seligenstadt 
IBAN: DE19 5065 2124 0016 1000 34 

  

Eintrittserklärung 
 

Ich beantrage die Aufnahme als Mitglied des 1. Hainstädter Schach-Club 1950. 

 

Antragsteller: 

Name   Vorname  

Straße   PLZ und Ort  

Geburtsdatum   Geburtsort  

Telefon   Handy  

E-Mail   Staatsangehörigkeit  

Gültig ab   Aktiv, Passiv oder Student/Schüler  
 

Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung, Spiel- und Platzordnungen sowie Beitragsordnung als 

verbindlich an. Außerdem bestätige ich, dass ich die umseitig beschriebenen Informationen zum Datenschutz / zu 

den Persönlichkeitsrechten gelesen und verstanden habe. 

Mit der Unterschriftsleistung erkläre(n) ich/wir mich/uns als gesetzliche(r) Vertreter bereit, für Forderungen des 

Vereins aus dem Mitgliedschaftsverhältnis einzutreten. 

   

 Ort, Datum, Unterschrift (eines Erziehungsberechtigten)  

 

 
Die Kündigung der Mitgliedschaft kann nur schriftlich zum Jahresende erfolgen. Sie muss dem Vorstand spätestens zum 

01.10. des Jahres zugestellt werden. 

 

Datenschutz / Persönlichkeitsrechte 

1. Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder unter Einsatz von 

Datenverarbeitungsanlagen zur Erfüllung der in dieser Satzung aufgeführten Zwecke und Aufgaben (z.B. Name und 

Anschrift, Bankverbindung, Telefonnummern und E-Mail-Adressen, Geburtsdatum, Lizenzen, Funktionen im Verein). 

 

2. Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen die Mitglieder der 

• Erhebung, 

• Verarbeitung (Speicherung, Veränderung und Übermittlung), 

• Nutzung 

ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke des Vereins zu. 

Eine anderweitige Datenverwendung (z.B. Datenverkauf) ist nicht statthaft. 

3. Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen die Mitglieder außerdem 

der Veröffentlichung von Bildern und Namen in Print- und Telemedien sowie elektronischen Medien zu, soweit dies 

den satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecken des Vereins entspricht. 

 

4. Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf 

• Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfängern sowie den Zweck der Speicherung, 

• Berichtigung seiner Daten im Falle der Unrichtigkeit, 

• Löschung oder Sperrung seiner Daten. 
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Ermächtigung zum Einzug des jährlichen Mitgliedsbeitrags / SEPA-Lastschriftmandat: 

 

Hiermit ermächtige ich den 1. Hainstädter Schach-Club 1950 widerruflich, den jährlichen Mitgliedsbeitrag bei 

Fälligkeit zu Lasten meines Girokontos 

bei der Bank     

IBAN DE    

Kontoinhaber     

 

durch Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom 1.Hainstädter Schach-Club auf 

mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 

Belastungsdatum, die Erstattung des Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 

Bedingungen. Gläubiger-Identifikationsnummer DE28ZZZ00001054340. Die Mandatsreferenz wird separat 

mitgeteilt. 

 

   

 Ort, Datum, Unterschrift (Kontoinhaber)  

 

Hinweise zu umseitigem Aufnahmeantrag 
 

Beiträge Stand: Mai 2022 

 

Beitragsklasse Mitgliedsform Beitragshöhe 
pro Jahr in EUR 

01 Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre 42,- 

02 Passive Erwachsene 36,- 

03 Studenten (bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres) 54,- 

04 aktive Erwachsene 84,- 

05 Familienbeitrag (ab 3 Beitragszahler) Summe aller Einzelbeiträge abzgl. 25% Rabatt 

   

Junge Erwachsene, die den vergünstigten Beitrag in Anspruch nehmen möchten, müssen bei Antragsstellung einen zu diesem 

Zeitpunkt gültigen Ausbildungsbescheid einreichen.  

Die Vergünstigung wird max. bis zum vollendeten 27. Lebensjahr gewährt, wenn jedes Jahr - bis spätestens 01. Mai - eine 

gültige (Ausbildungs-)Bescheinigung eingereicht wird.  

Die Satzung kann im Vereinsheim eingesehen und darüber hinaus beim Vorstand angefordert werden. 

 


